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Erwachsenenschutz als pädagogische Aufgabe? 
Die Aufhebung von widersprüchlichen 
Handlungsorientierungen im Arbeitsbündnis
Dieser Beitrag ist Teil des Dossiers 2024 «In gesellschaftlichen Widersprüchen?  

Zu einer kritischen Historiographie der Sozialen Arbeit».

Zusammenfassung: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch definiert als Zweckbestim-

mung von erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen die Erhaltung und Förderung 

von Selbstbestimmung. Gleichzeitig sollen das Wohl und der Schutz von Menschen 

gewährleistet werden, die dazu selbst nicht in der Lage sind. Diese gesetzliche Verpflich-

tung auf das Wohl und den Schutz wird in der Regel als Spannungsverhältnis zwischen 

Schutz und Selbstbestimmung gedeutet. In anderen Praxisfeldern wird eine solche Kon-

stellation als ‹Doppeltes Mandat› begriffen. Im vorliegenden Beitrag soll gezeigt werden, 

dass sich das Spannungsverhältnis auflösen lässt, wenn die Massnahmen des Erwach-

senenschutzes als pädagogische verstanden und in einer Arbeitsbündnislogik bearbei-

tet werden.
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1	 Einleitung
Der Erwachsenenschutz in der Schweiz ist eine durch das Zivilgesetzbuch 

(ZGB) und kantonale Gesetze geregelte, durch staatliche Behörden bzw. von 

diesen beauftragten Beistandspersonen bestimmte Praxis, die dazu dient, das 

Wohl und den Schutz von Menschen sicher zu stellen (vgl. Art. 388 Abs. 1 ZGB), 

die aufgrund von Schwächezuständen nicht in der Lage sind, sich selbst bzw. 

mit Unterstützung von nahestehenden Personen oder auch mit der Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Erwach-

sene haben die Möglichkeit, mit den gesetzlich im Rahmen der 2013 in Kraft 

getretenen ZGB-Reform geschaffenen Möglichkeiten der Patientenverfügung 

und des Vorsorgeauftrags für den Fall des Auftretens eines Schwächezustands 

Vollmachten zu erteilen bzw. zu bestimmen, was mit ihnen geschehen soll und 

wie gemäss ihren Interessen ihre Angelegenheiten geregelt werden sollen. Wer-

den diese Möglichkeiten nicht genutzt, können gesetzlich vordefinierte Mass-

nahmen des Erwachsenenschutzes errichtet werden. In den meisten Fällen 

handelt es sich um unterschiedliche Formen von Beistandschaften, die von Pri-

vatpersonen oder Berufsbeiständ*innen übernommen werden. Da diese Bei-

standschaften zum Teil mit Vertretungsbefugnissen für bestimmte Angelegen-

heiten einhergehen oder die Betroffenen sich zumindest die Begleitung oder 

Mitwirkung von Beiständ*innen bei der Regelung von Angelegenheiten gefal-

len lassen müssen und die Vertretungsbefugnisse eben nicht durch die Betrof-

fenen im Rahmen von Patientenverfügungen oder Vorsorgeauftrag selbstbe-

stimmt erteilt wurden, bedeuten die Massnahmen einen Eingriff in durch die 

Verfassung geschützte Grundrechte bzw. Selbstbestimmungsrechte von Betrof-

fenen. Deshalb wird der Erwachsenenschutz auch unter dem Begriff des Ein-

griffssozialrechts gedeutet, es ist mit Blick auf das Handeln der Behörden und 

der Beiständ*innen die Rede von einer Gratwanderung zwischen Selbst- und 

Fremdbestimmung (Fountoulakis & Rosch, 2016, S. 22) und von einer «Inter-

essenabwägung zwischen fremdbestimmtem Schutz und Selbstbestimmung» 

(Fountoulakis & Rosch, 2016, S. 30). In unserem Aufsatz widmen wir uns der 

Frage, inwiefern dem Erwachsenenschutz nicht nur diese Schutz-, sondern 

auch eine pädagogische Funktion eingeschrieben ist.

Die Massnahmen des Erwachsenenschutzes können unseres Erach-

tens als pädagogische interpretiert werden, denn gemäss Art. 388 Abs. 2 ZGB 

besteht ihr Zweck darin, die Selbstbestimmung der betroffenen Personen zu 

«erhalten und [zu] fördern». Förderung von Selbstbestimmung bzw. Autono-

mie ist die klassische pädagogische Aufgabe schlechthin (vgl. Helsper, 2021, 

S. 177, der im Anschluss an Oevermann die stellvertretende Krisenlösung mit 
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ihrem Ziel der Bildung von Autonomie als Kernbegriff pädagogischer Profes-

sionalität bestimmt). Diese Aufgabe besteht allgemein darin, das jeweils ange-

messene Verhältnis von Schutz und Zumutung bzw. Gewährung von Selbstbe-

stimmung zu bestimmen. Wir möchten mit unserem Beitrag aufzeigen, dass in 

dieser (sozial-)pädagogischen Perspektive auf das Feld des Erwachsenenschut-

zes ein in der Abwägung unterschiedlicher Interessenspositionen häufig als 

problematisch unterstelltes Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung 

und Schutz sich tendenziell auflöst und zu einer Frage der angemessenen Dosie-

rung von zugemuteten oder gewährten Bewährungsmöglichkeiten wird. 

Wir werden zunächst das Spannungsverhältnis analytisch betrach-

ten, dann die pädagogische Perspektive darauf theoretisch entfalten, danach 

mit ausgewählten Fallbeispielen einige empirische Hinweise auf die Berechti-

gung dieser Perspektive geben und im Schlussteil unter der dargestellten Pers-

pektive einen Blick auf das allgemeinere Problem von Hilfe und Kontrolle in der 

Sozialen Arbeit werfen.1

2	 Das Spannungsfeld zwischen Schutz und Selbstbestimmung 
Bezüglich der gesetzliche Zielprogrammierung des Erwachsenenschutzes mit 

den zwei Zielen, das Wohl und den Schutz von Betroffenen sicher zu stellen 

sowie deren Selbstbestimmung zu erhalten und zu fördern, ist – wie eingangs 

bereits festgestellt – in der Literatur häufig von einem Spannungsverhältnis bzw. 

einem Spannungsfeld die Rede. Nach Fountoulakis und Rosch (2016, S. 30) wird 

die «Interessensabwägung zwischen fremdbestimmten Schutz und Selbstbe-

stimmung« und damit das «Spannungsverhältnis zwischen fremdbestimmten 

Schutz und Selbstbestimmung» durch eine grundrechtliche Eingriffssystema-

tik strukturiert. Diese ermögliche «eine differenzierte Austarierung zwischen 

den z. T. widersprüchlichen Interessen im Einzelfall». In der von der Konferenz 

der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES herausgegebenen 

«Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht» wird in Bezug auf die gesetzlichen 

Ziele von einem «Doppelgesicht der behördlichen Massnahmen» gesprochen 

(KOKES, 2012, S. 2). «Dieses Doppelgesicht der behördlichen Massnahmen zeigt 

das Spannungsverhältnis von selbstbestimmter Lebensführung und deren 

Grenzen zum Selbstschutz der betroffenen Person auf.» (KOKES, 2012, S. 2f.). Der 

Begriff Spannungsfeld taucht beispielsweise auch im Titel einer Kokes-Tagung 

im Jahre 2016 auf: «Kindes- und Erwachsenenschutz: Die Praxis im Spannungs-

feld zwischen Schutz und Selbstbestimmung». Die Zitate sollen zeigen, dass in 

Bezug auf das Spannungsfeld eine Existenz von widersprüchlichen oder unter-

schiedlichen Interessen angenommen wird, die austariert bzw. gegeneinander 
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abgewogen werden müssen. Unter diesen Interessen ist einerseits das Interesse 

von Betroffenen zu verstehen und andererseits ein im Gesetz eingeschriebenes 

gesellschaftliches Interesse am Schutz von Personen. Dabei handelt es sich um 

eine Konstellation, die im Fachdiskurs Sozialer Arbeit zuweilen als «doppeltes 

Mandat» beschrieben wird (vgl. Böhnisch & Lösch, 1973).

Wenn ein Interessensgegensatz und damit einhergehend eine Span-

nung vorliegt, können analytisch zwei Fälle unterschieden werden: (1.) Das 

Subjekt der Selbstbestimmung möchte nicht vor den Herausforderungen einer 

selbstbestimmten Lebensführung geschützt werden, ein helfender bzw. schüt-

zender Akteur ist wegen des Vorliegens eines Schwächezustands aber zu solch 

einem Schutz verpflichtet. (2.) Das Subjekt der Selbstbestimmung möchte vor 

den Herausforderungen einer selbstbestimmten Lebensführung geschützt wer-

den, ein zur Hilfe und Schutz verpflichteter Akteur muss jedoch dem Subjekt 

diese Herausforderungen aus pädagogischen Erwägungen zumuten. Wenn von 

dem ‹Spannungsfeld› zwischen Schutz und Selbstbestimmung die Rede ist, 

dürfte tendenziell eher die erste Möglichkeit in den Blick genommen werden, 

dass aufgrund des rechtlichen Rahmens und der entsprechenden Befugnisse 

der Behörden die Massnahmen notfalls gegen den Willen der Klient*innen 

errichtet werden müssen, um sie auch gegen ihren Willen zu schützen. Selbstbe-

stimmung wird in dieser auf die Entscheidungssituation bezüglich der Errich-

tung von Massnahmen bezogenen Blickrichtung dann als ein Recht gedeu-

tet, das gewährt werden oder auch entzogen werden muss. Selbstbestimmung 

als Recht ist aber nur eine Dimension des Begriffs, sie muss gleichzeitig auch 

als eine Fähigkeit verstanden werden. Nur so ergibt die gesetzliche Vorgabe 

der Förderung überhaupt Sinn, denn ein Recht kann nicht gefördert, sondern 

nur gewährt oder berücksichtigt oder allenfalls ausgebaut werden. Das Recht 

kann mithin nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn die Fähigkeit zur Nut-

zung schon besteht, was keineswegs einfach vorausgesetzt werden kann. Wird 

Selbstbestimmung ausschliesslich als Recht verstanden, wie in den einschlägi-

gen Kommentaren, Berichten, etc. üblich, werden – dem Zeitgeist durchaus ent-

sprechend – entscheidungskompetente und souveräne Individuen unterstellt. 

Gerade im Feld des Erwachsenenschutzes aber ist in der Regel nicht davon aus-

zugehen, dass Personen Entscheidungen autonom zu treffen imstande sind. 

Die Klientel befindet sich hier typischerweise in einer Krise und braucht Unter-

stützung im Sinne der Entwicklung der autonomen Anteile ihrer Lebenspra-

xis. Die angeordneten Massnahmen (üblicherweise Beistandschaften) zie-

len auch typischerweise auf eine dementsprechende Unterstützung, wobei die 

Aufträge an die Beistandspersonen in der Regel recht offen und vage formu-
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liert sind. Ob die Autonomieförderung gelingt oder nicht, hängt dann davon ab, 

ob es gelingt, ein Arbeitsbündnis mit den Klient*innen einzurichten. Dass etli-

che Klient*innen oft erst dann zum Fall für die Behörde werden, weil ihnen im 

sozialen Umfeld die Ressourcen für eine Autonomieentwicklung fehlen, kommt 

erschwerend hinzu, denn diese Ressourcen erweisen sich als nicht beliebig 

substituierbar. Beziehungen in der Logik von Verwandtschaft oder Freund-

schaft lassen sich behördlich nicht anordnen, wenn sie naturwüchsig fehlen. 

Die Beziehungsform, die dieser naturwüchsigen Freundschaft am nächsten 

kommt, wäre die von der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit von diffusen und 

spezifischen Anteilen geprägte Beziehungsform, die für professionelle Arbeits-

bündnisse typisch ist (vgl. Oevermann, 2013; 1996). Diese Arbeitsbündnisse 

sind durch folgende Merkmale charakterisiert: Es wird gemeinsam auf ein Ziel 

hingearbeitet, hier die Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Es 

wird in der Logik der Hilfe zur Selbsthilfe gehandelt, d. h. den Klient*innen wer-

den nicht alle Handlungsherausforderungen abgenommen, sondern sie wer-

den fallspezifisch soweit unterstützt, wie es zur Bewältigung einer Handlungs-

herausforderung erforderlich ist. Dies schliesst ein, dass die Klient*innen vor 

zu grossen Herausforderungen geschützt werden, indem diese stellvertretend 

für sie bearbeitet werden. Arbeitsbündnisse können nur gelingen, wenn die 

Klient*innen sich den Fachkräften anvertrauen, im doppelten Sinne, dass sie 

ihren Schwächezustand ungeschönt darstellen und sich auf die Unterstützung 

der Fachkräfte einlassen. Dieses Anvertrauen ist nur möglich auf der Basis von 

Vertrauen in die Kompetenz und Loyalität der Fachkräfte gegenüber den Inter-

essen der Klient*innen. Die Fachkräfte haben in einer Weise zu handeln, dass es 

nicht zu einer Beschämung oder anderweitigen Verletzung der Würde und Inte-

grität der Klient*innen kommt. Die Fachkräfte haben den Klient*innen ihrer-

seits Vertrauen entgegenzubringen und sie bei dem Umgang mit Herausforde-

rungen, die sie ihnen fallspezifisch dosiert zumuten müssen, zu stärken. 

Das in erster Linie juristische, auf die Entscheidungssituation und den 

eingriffsrechtlichen Charakter des Erwachsenenschutzrechts fokussierende 

Verständnis von Selbstbestimmung als Recht steht nun nur scheinbar gleich-

bedeutend neben einem sozialpädagogischen Verständnis der Förderung von 

Selbstbestimmung im Sinne der Autonomieentwicklung. In Art. 388 Abs. 2 ZGB 

wird die sozialpädagogische Konnotation des Begriffs zwar deutlich, zumal 

in der französischen Fassung des Gesetzes explizit von ‹autonomie› die Rede 

ist,2 aber sie findet nur vereinzelt Entsprechung in den Kommentaren und in 

der Praxis. Diese ist pragmatisch auf den Zwangskontext ausgerichtet, Selbst-

bestimmung wird daher in der Regel einseitig im Sinne eines Abwehrrechts 
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der betroffenen Person gegenüber möglichen Zwangsmassnahmen verstan-

den. Dass es oft Zwangskontexte gibt, steht ausser Frage, entscheidend ist aller-

dings die bildungstheoretisch gut begründete Annahme, dass Autonomieent-

wicklung unter Zwangsbedingungen nur bedingt möglich ist.3 An dieser Stelle 

geraten die beiden sich auf das Gesetz stützenden Interpretationen der Selbst-

bestimmung in einen Widerspruch. Soll Selbstbestimmung tatsächlich geför-

dert und nicht nur erhalten werden, ist eine Überwindung des Zwangscharak-

ters daher wo immer möglich anzustreben. Die Beziehungen zu betroffenen 

Personen müssten den Charakter von Arbeitsbündnissen annehmen, in deren 

Rahmen sich die Person als ganze Person prinzipiell freiwillig an die Verwirk-

lichung des Bildungsprozesses bindet. Gefördert werden kann Selbstbestim-

mung – verstanden als Fähigkeit, im Modus der Autonomie eigenständig Ent-

scheidungen zu treffen und deren Konsequenzen zu tragen – also nur in einem 

zwangsfreien Setting, sie lässt sich nicht erzwingen. «Bildung ist immer nur als 

Selbst-Bildung möglich.» (Helsper, 2021, S. 181) Behördliche Massnahmen (wie 

Beistandschaften) müssen sich daher am Ideal des Arbeitsbündnisses (Oever-

mann, 2013; Becker-Lenz & Müller-Hermann, 2013) orientieren, nur hier ist eine 

Bindung der ganzen Person und damit eine Entwicklung der Persönlichkeit 

möglich. Indem im Arbeitsbündnis die Fähigkeit zur Selbstbestimmung geför-

dert wird, wird gleichzeitig die Notwendigkeit von Schutz geringer. Die behörd-

liche Praxis der KESB ist zwar nicht identisch mit der Praxis der Beistände, aber 

für die allfällige Anordnung einer Massnahme muss die Behörde dennoch in 

der Lage sein zu entscheiden, ob es sich im jeweiligen Fall um eine pädagogi-

sche Problemstellung handelt oder nicht. Das Dosierungsproblem stellt sich 

für beide Praxen. Die Behörden müssen bei der Festlegung der gesetzlich vor-

gesehenen Art der Beistandschaft auch diese pädagogischen Gesichtspunkte 

berücksichtigen. 

Das Wohl und der Schutzbedarf als gesetzliche Zielbestimmun-

gen (Art. 388 Abs. 1 ZGB) sind grundsätzlich stellvertretend objektivier- und 

bestimmbar, aber die subjektiven Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen 

sind dabei zu berücksichtigen. Artikel 406 ZGB verpflichtet die Beistandsperso-

nen die Interessen der Betroffenen zu würdigen. Dabei darf nicht pauschal unter-

stellt werden, dass Erwachsene in jedem Fall ihr Interesse artikulieren können. 

Dies ist gerade im Feld des Erwachsenenschutzes eine Fiktion (Voll, 2016), die 

sich auf das angemessene Mass von Schutz und Zumutung auswirkt. Es muss 

zwingend rekonstruiert werden, ob diese Fähigkeit zur Ausübung des Selbst-

bestimmungsrechts im Einzelfall überhaupt besteht. Diese Entwicklungsper-

spektive muss spätestens in der Mandatsführung zum Tragen kommen. Hier 
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ist aber empirisch eine zumindest potenziell problematische Engführung zu 

erkennen: Anstelle von Fachleuten, die die Fähigkeit zur Selbstbestimmung im 

Rahmen von sozialpädagogischen Arbeitsbündnissen kompetent fördern könn-

ten, werden zunehmend – und gerade mit Verweis auf die Achtung der Selbst-

bestimmung der betroffenen Personen, die sich dies wünschen – private Man-

datstragende gesucht, die über die Kompetenz zur arbeitsbündnislogischen 

Bearbeitung des Autonomieproblems in der Regel nicht verfügen. Hier kommt 

es in der Tat zu einer Interessenabwägung: Soll das artikulierte Interesse der 

Person an einer privaten Beistandschaft höher gewichtet werden oder die Not-

wendigkeit der Förderung der eigenen Selbstbestimmungsfähigkeit? Letztere 

Lösung steht unter Paternalismusverdacht, weil normativ über den Kopf der 

betroffenen Person hinweg so entschieden wird, wie angenommen wird, dass 

sie entschieden hätte, wenn sie bereits dazu fähig gewesen wäre. Erstere Lösung 

dagegen wird in der Regel nicht problematisiert – schliesslich ist es der Wunsch 

der betroffenen Person –, sie ist aber unter mindestens zwei Perspektiven eben-

falls nicht unproblematisch: Einerseits wird einseitig das artikulierte Interesse 

fokussiert in Absehung des Wohls,4 andererseits besteht strukturell ein Anreiz, 

die private Lösung aufgrund von Ressourcen gegenüber den Berufsbeistands-

personen den Vorzug zu geben. 

Das Spannungsfeld, das üblicherweise unter der Bezeichnung «Schutz 

vs. Selbstbestimmung» figuriert (vgl. z. B. Rosch & Wider, 2013; Becker-Lenz et 

al., 2018), erweist sich in Anbetracht des gesetzlichen Ziels, Selbstbestimmung 

zu erhalten und zu fördern, also als Spannungsfeld zwischen Schutz und Zumu-

tung bzw. Gewährung von Selbstbestimmung. Einfacher könnte man dies auch 

als Spannungsfeld zwischen Schutz und Bewährungsanforderungen bezeich-

nen. Es geht bei der Umsetzung der Massnahmen des Erwachsenenschutzes 

u. E. nicht in erster Linie darum, zwischen Schutz und Selbstbestimmung eine 

Interessenabwägung vorzunehmen, wie dies in der Regel suggeriert wird, son-

dern um die angemessene Dosierung von Schutz und Bewährung. Zwischen 

Schutz und Selbstbestimmung abwägen zu müssen, kann notwendig sein, 

wenn eine schutzbedürftige Person diesen Schutz nicht will. Es ist dann abzu-

wägen, ob diese Interessensbekundung ‹vernünftig› ist oder nicht. Mit der För-

derung von Selbstbestimmung hat dies aber nichts zu tun. Dazu braucht es eine 

längerfristige Perspektive mit dem Ziel der Autonomieentwicklung. Das Span-

nungsfeld zwischen Schutz und Zumutung ist eine Frage der Dosierung, es lässt 

sich nicht einseitig auflösen, ohne dass Schaden angerichtet wird. Schutz ohne 

Bewährungschancen verhindert das stets mit einem gewissen Risiko verbun-

dene Gewähren bzw. Zumuten von Erfahrungen und Entwicklungsmöglich-
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keiten; Bewährungsgelegenheiten zuzumuten oder zu gewähren ohne Schutz 

läuft auf ein verantwortungsloses Sich-selbst-Überlassen ohne Moderierung 

von Risiken hinaus. Aufschlussreich in Bezug auf die Unterscheidung zwischen 

der Interessensabwägung angesichts einer zu treffenden Entscheidung und der 

Förderung von Selbstbestimmung sind die Ausführungen bei Annemarie Mol 

(2008), die zwei unterschiedliche Logiken in Bezug auf Entscheidungen iden-

tifiziert: eine ‹logic of choice› einerseits, die der oben dargestellten Idee ent-

spricht, dass Individuen prinzipiell zu selbstbestimmten Entscheidungen fähig 

sind und ihnen daher die Verantwortung für diese Entscheidungen vollstän-

dig zu übertragen ist; zum anderen eine ‹logic of care›. Care5 könnte hier als die 

Kunst der Dosierung von Schutz und Zumutung interpretiert werden, hier wird 

Entscheidungsfreiheit nicht isoliert absolut gesetzt, sondern in eine unterstüt-

zende Beziehung eingebettet. Beistandschaft sollte immer eine solche unter-

stützende Beziehung in der Logik der Hilfe zur Selbsthilfe sein. Eine Soziale 

Arbeit, die Autonomie zu erhalten und zu fördern hat, darf die Klientel mit ihrem 

Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen nicht allein lassen, sondern soll sie 

primär bei der Entwicklung ihrer Entscheidungsfähigkeit unterstützen. In der 

Spätmoderne sind Entscheidungen zunehmend überfordernd (Berufswahl, 

Partnerschaft, Handyvertrag). Autonomie im Sinne einer souveränen Bewälti-

gung alltäglicher Zumutungen ist daher überaus anspruchsvoll und strukturell 

prekär. Mol (2008) leitet ihre Überlegungen ab von der Überforderung der Pati-

ent*innen bei medizinischen Entscheidungen, strukturell ist es für alltägliche 

Entscheidungen aber dasselbe. Die gemäss Mol zumindest im Westen generali-

sierte ‹logic of choice› unterstellt auch für Beziehungen zu Professionen zuneh-

mend ein Kundenverhältnis (Mol 2008, Kap. 2) und reduziert die professionelle 

Beziehung damit auf ihre spezifischen Anteile. Entscheidungsfreiheit, die nicht 

in eine (professionelle oder naturwüchsige) Care-Beziehung eingebettet ist und 

dadurch in ihren Risiken abgesichert werden kann, birgt stets die Gefahr der 

krisenhaften Überforderung. 

Die angemessene Dosierung von Schutz und Bewährungsanforde-

rungen ist die klassische pädagogische Aufgabe, die – wenn sie Fachkräften 

anvertraut wird – im Modus des Arbeitsbündnisses erfolgen muss, wie Oever-

mann (1996; 2013) unseres Erachtens schlüssig begründet. Aufgabe der Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde ist es daher, fallspezifisch die pädagogischen 

und somit arbeitsbündnislogisch zu erbringenden Aufgaben zu identifizieren 

und an entsprechend qualifizierte Dienste zu delegieren. Nicht jede Aufgabe 

der Sozialen Arbeit ist eine sozialpädagogische, es sind durchaus auch Aufga-

ben denkbar, die ohne Arbeitsbündnis erledigt werden können, wie z. B. die 
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blosse Vermögensverwaltung. Diese Aufgaben sind dann aber nicht im eigentli-

chen Sinn professionalisierungsbedürftig (zur Unterscheidung vgl. Oevermann 

1996; zur unterschiedlichen «Dilemmaexposition» von professionellen Subfel-

dern vgl. Neuhaus, 2011). 

3	 Empirische Hinweise
Es folgen an dieser Stelle einige Fallbeispiele aus zwei kürzlich abgeschlossenen 

Forschungsprojekten zum Erwachsenenschutz,6 die zur Illustration des Span-

nungsfelds zwischen Schutz und Zumutung dienen. Beurteilt werden sollen 

jeweils die behördlichen Entscheide im Lichte des gesetzlichen Ziels der Erhal-

tung und Förderung von Selbstbestimmung. Die Beispiele sind nicht zu einer 

Typologie ausgearbeitet, sondern sollen zur Plausibilisierung des pädagogi-

schen Charakters erwachsenenschutzrechtlicher Aufgaben beitragen.

a)	 Den ersten Fall nennen wir Jan Lehner7 (vgl. Becker-Lenz et al., 2018, 

S. 184–189): Die bestehende kindesschutzrechtliche Massnahme soll als 

erwachsenenschutzrechtliche weitergeführt werden, weil die Beiständin 

weiterhin Unterstützungsbedarf bzgl. Finanzen, Administration, Ordnung 

und Alltagsbewältigung identifiziert. Hier besteht die Aufgabe der KESB 

darin zu beurteilen, ob es tatsächlich eine behördliche Massnahme braucht 

oder ob es sich beim Schwächezustand nicht um die ganz normale Über-

forderung handelt, vor die sich 18jährige ohnehin gestellt sehen. Jugendli-

chen müssen auch Entwicklungsaufgaben zugemutet werden, damit ihre 

Autonomisierung gelingen kann. In der Regel wird dies mehr oder weni-

ger angemessen von Eltern bzw. einem naturwüchsigen primärsozialisa-

torischen Umfeld gewährleistet. Gegebenenfalls muss diese Aufgabe aber 

durch behördliche Massnahmen substituiert oder ergänzt werden. Bei Jan 

Lehner ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten, obwohl seine Ent-

wicklung im schulischen Bereich und auch sonst positiv zu beurteilen ist, 

bleibt sie strukturell gefährdeter als in einem naturwüchsigen Setting, das 

Familiensystem ist prekär, weshalb er in einem betreuten Wohnsetting 

untergebracht ist. Es ist also sorgfältig abzuwägen, welche Aufgaben einer 

Beiständin übertragen werden. Im vorliegenden Fall ist mit der gewählten 

Massnahme (Vertretungsbeistandschaft) das Problem verbunden, dass 

hiermit möglicherweise die Intervention strukturell zu sehr in Richtung 

Schutz dosiert wird. Im Zweifelsfall – besonders bei ungenügenden zeit-

lichen Ressourcen oder unangemessener organisationaler Einbettung – 

besteht die Tendenz, dass die mit Vertretungsbefugnis ausgestattete Bei-

ständin zu viel übersteuert und dem Klienten zu wenig zumutet. Mit einer 



193

N e u h a u s  u n d  B e c k e r - L e n z .  E r w a c h s e n e n s c h u t z  a l s  . . .

Revue suisse de travail social  32.24 – Dossier 2024

Begleitbeistandschaft hingegen wäre das Risiko der Überforderung (zu viel 

Zumutung) verbunden, falls die Ressourcen der Beiständin nicht für eine 

angemessene Begleitung ausreichen. Die Ressourcenproblematik dürfte 

dazu führen, dass im Zweifelsfall eher zu wenig Risiken eingegangen wer-

den. Man kann sagen, dass die Praxis aus strukturellen Gründen das Ver-

hältnis tendenziell zu risikoarm dosiert, entweder weil die KESBs die Bei-

stände nicht überfordern wollen oder weil die Beistände aufgrund einer 

problematischen Fehlerkultur dazu neigen, sich abzusichern, um nicht 

für Fehler verantwortlich gemacht werden zu können. In Hinblick auf das 

Reputationsproblem, dem sich die Behörden gegenübersehen (Kuenzler 

et al., 2022) und der Neigung der Medien zu Schuldzuweisungen (Warner, 

2015), sind solche Sorgen sicherlich nachvollziehbar. Die Forderungen der 

KOKES nach mehr Ressourcen (KOKES, 2021, S. 30–35) sind daher mit Nach-

druck zu unterstützen. 

b)	 Zum Fall von Jan Lehner findet sich in unserem Datenmaterial ein 

Kontrastfall, den wir Miriam Meyer genannt haben (vgl. Becker-Lenz et 

al., 2018, S. 189–201): Auch für Miriam Meyer besteht eine kindesschutz-

rechtliche Massnahme, deren Überführung in eine erwachsenenschutz-

rechtliche geprüft werden soll. Die Klientin wünscht sich nach wie vor 

Unterstützung, ihre Beiständin glaubt allerdings, dass sie den Anforde-

rungen gewachsen ist. Der ebenfalls involvierte Sozialdienst warnt davor, 

dass sich die Situation verschlimmern könnte, falls die Unterstützung weg-

fällt. Die KESB entscheidet sich das nicht unerhebliche Risiko einzugehen 

und die Massnahme aufzuheben. Es wird hier zum Wohl der Person eine 

Zumutung riskiert. Möglicherweise sinnvoll wäre dennoch eine Art ‹dif-

fuse Begleitbeistandschaft ›, die auf Abruf und bei Bedarf einfach ‹da › ist 

und unterstützende Begleitung bieten kann. Der Umstand, dass relativ 

selten eine Begleitbeistandschaft nach Art. 393 ZGB errichtet wird,8 kann 

zweierlei Gründe haben : Entweder es wird in den in Betracht kommenden 

Fällen jeweils subsidiär genügend Unterstützung geboten, etwa durch das 

soziale Umfeld oder durch andere Massnahmen, so dass sich behördliche 

Massnahmen erübrigen, oder der pädagogische Aspekt des erwachsenen-

schutzrechtlichen Auftrags wird zu wenig beachtet.

c)	 Ein dritter ähnlicher Fall ist derjenige von Biljana Matić. Bei der jun-

gen Frau bestand vor dem 18. Lebensjahr eine Erziehungsbeistandschaft. 

Mit dem Erreichen des Mündigkeitsalters endete diese Kindesschutzmass-

nahme und es wurde gemäss Erwachsenenschutzrecht eine kombinierte 

Beistandschaft bestehend aus einer Begleitbeistandschaft und einer Ver-
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tretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung errichtet. Die junge 

Frau fühlte sich noch von manchen Angelegenheiten, z. B. administrativen 

und finanziellen, aber auch mit Stresssituationen im Alltag überfordert und 

beantragte gemeinsam mit ihrer Erziehungsbeiständin die Erwachsenen-

schutzmassnahme, wobei sie wünschte, dass die Beiständin auch weiter-

hin im Amt bleiben sollte. Insgesamt ist im Hinblick auf die Tätigkeit der 

Beiständin zusammenzufassen, dass diese ihre Tätigkeit vor allem in einer 

Art Rückversicherung für Biljana Matić und teilweise auch als Kontrolle ver-

stand, funktional in den inhaltlichen Bereichen der Beistandschaft jedoch 

wenig Initiative im Hinblick auf die Verselbständigung zeigte. Insbeson-

dere bei der Beendigung der Ausbildung, bei der es zwischenzeitlich Pro-

bleme gab, unterliess sie es, ihre Klientin dazu anzuhalten, die Ausbildung 

zu beenden. Nachdem Biljana Matić in einer Betreuerin der Invalidenversi-

cherung eine Ansprechpartnerin für viele Fragen gefunden hatte, erschien 

es der Beiständin sinnvoll, die Beistandschaft einvernehmlich aufheben zu 

lassen. In diesem Fall wurde das Autonomiestreben der Klientin von der Bei-

ständin anerkannt und eine Schutzfunktion ausgeübt, darüberhinaus wäre 

aber auch eine pädagogische Unterstützung der Klientin sinnvoll gewesen. 

d)	 Für das vierte Beispiel blenden wir zurück in die 1960er Jahre: Hier 

haben wir in unserem Datenmaterial den Fall des bevormundeten Erich 

Gruner gefunden, der offenkundig Probleme hat, sich in eine betriebliche 

Hierarchie einzufügen und daher immer wieder nach kurzer Zeit die Stelle 

verliert. Der Vormund behandelt ihn – dem Zeitgeist entsprechend – als 

Querulant, die Massnahmen sind repressiv, es wird ihm aufgrund seiner 

Alkoholsucht Einweisung in Besserungsanstalten angedroht, falls er sich 

nicht endlich den Erwartungen an eine moralische Lebensführung füge. 

Gruner schaltet eines Tages ein Inserat in der Zeitung, in dem er selbstän-

dige Dienstleistungen im Bereich Carrosserie- und Malerarbeiten anpreist. 

Darin liesse sich nun durchaus ein autonomes Bestreben erkennen, das 

notorische Autoritätsproblem durch geschäftliche Selbständigkeit zu lösen. 

Der Vormund verbietet ihm aber sofort dieses Ansinnen und unterbindet die 

Geschäftstätigkeit. Es wird kein Risiko eingegangen und keine Gelegenheit 

zur Bewährung gesucht, sondern rein nach einer Schutzlogik gehandelt, die 

sich darüber hinaus primär an den potenziell geschädigten Geschäftspart-

nern und an der Gemeindekasse orientiert. Die Aufnahme einer selbständi-

gen Tätigkeit wird vom Vormund nicht als potenzieller Ausdruck von Auto-

nomisierung interpretiert, weshalb er den Klienten brüsk zurechtweist. 

Eine sozialarbeiterische Intervention jenseits von Disziplinierung scheint 

in diesem Fall nicht im Rahmen des Denkbaren. 
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e)	 Martha Baumgartner ist ein Fall, der sich über mehrere Jahrzehnte 

erstreckt (1956–1997), und in dem immer wieder starke Autonomisierungs-

bestrebungen von Seiten der Klientin erkennbar sind, die aber ebenso 

regelmässig scheitern, mithin ist hier allerdings auch sehr wenig Unter-

stützung durch den Vormund erkennbar. Aufschlussreich ist diese Akte 

insbesondere deshalb, weil die Person des Vormunds bzw. der Vormundin 

im Laufe der Jahre mehrfach wechselt. Es werden auf diese Weise Nuan-

cen erkennbar in Bezug auf die Dosierung von Schutz und Zumutung. Die 

Dosierung ist insgesamt recht klar paternalistisch, sie tendiert deutlich 

mehr in Richtung Schutz, Martha Baumgartner wird mit den Zumutungen, 

die sie sich selber stellt, oft allein gelassen, die Vormunde bleiben über-

wiegend passiv, zuweilen gar zynisch. Es bleibt unklar, ob die Autonomi-

sierungsbestrebungen durch eine angemessenere Mandatsführung mehr 

Erfolg gehabt hätten. Die explizite gesetzliche Zielbestimmung der Auto-

nomieförderung gibt es erst seit 2013, heute müssten solche Überlegungen 

zwingend berücksichtigt werden.

f)	 Kevin Santiago ist ein Fall einer Behörde einer kleineren Stadt in der 

Deutschschweiz. Er stammt aus jüngster Zeit. Der Klient wünscht sich 

die Weiterführung seiner umfassenden Beistandschaft, diese wird aber 

umgewandelt in eine kombinierte Massnahme aus einer Vertretungsbei-

standschaft für die Bereiche Wohnen und Finanzen sowie einer Begleit-

beistandschaft für den Bereich Gesundheit. In diesem Bereich wird der 

Klient als handlungsfähig beurteilt. Die Massschneiderung von Mass-

nahmen ermöglicht hier die Dosierung von Risiken. Kevin Santiago wird 

zumindest teilweise gezwungen, von seiner Selbstbestimmung Gebrauch 

zu machen, obwohl er dies gar nicht will. Auch dies ist eine pädagogische 

Grundfrage, die ihre Entsprechung im Erwachsenenschutz findet: Ent-

scheidend ist nicht, ob eine Person Hilfe wünscht, sondern ob sie Hilfe 

benötigt. 

g)	 In einem Fall aus dem Jahr 2015 aus dem Einzugsgebiet einer länd-

lichen KESB findet sich eine u. E. problematische, weil kontrafaktische 

Unterstellung von Autonomie: Die Behörde entscheidet, den 1987 gebore-

nen Sascha Weininger umfassend zu verbeiständen, da diesem aufgrund 

von psychischen Beeinträchtigungen dauerhafte Urteilsunfähigkeit attes-

tiert wird. Für das laufende erwachsenenschutzrechtliche Verfahren wird 

auf die Ernennung eines Verfahrensbeistands explizit verzichtet, denn 

Weininger habe sich bereits Gehör verschafft und es sei davon auszugehen, 

dass er in der Lage sei, seine Rechte selber zu wahren. Hier wird die Fähig-

keit zur selbstbestimmten Wahrung von Rechten unterstellt, in der glei-
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chen Verfügung wird Weininger aber dauernde Urteilsunfähigkeit attes-

tiert und die Handlungsfähigkeit entzogen. 

Aus diesen nur knapp dargestellten Fällen sollte erstens deutlich geworden sein, 

dass Behörden nach unterschiedlichen Logiken entscheiden und es keine homo-

gene Praxis des Erwachsenenschutzes gibt. Zweitens wird ersichtlich, dass der 

von uns hergeleitete pädagogische Charakter des Erwachsenenschutzes sowohl 

von Behörden als auch von Beistandspersonen nicht durchgängig berücksich-

tigt ist, was in den Behörden auch damit zu tun haben dürfte, dass die hierbei 

notwendige sozialpädagogische Expertise gegen die dominante juristische Per-

spektive einen schweren Stand hat. Mit der Professionalisierung der Behörden 

ist zwar die Interdisziplinarität formal gestärkt worden, ob sich dies aber auch 

in der Praxis auswirkt, ist empirisch nach wie vor umstritten (vgl. z. B. Emprech-

tinger & Thönissen Chase, 2022; Wilhelm, 2021; Becker-Lenz et al., 2017). 

4	 Allgemeinere Überlegungen zum Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle und 
zur Frage der Professionalisierungsbedürftigkeit der Sozialen Arbeit
In den hier vorgetragenen Überlegungen wird das Spannungsfeld von Schutz 

und Selbstbestimmung im Rahmen einer als pädagogisch verstandenen Unter-

stützung von Klient*innen in einem Arbeitsbündnis zur Frage einer fallange-

messenen Dosierung von Schutz und Zumutung von Bewährungsanforderun-

gen. Die pädagogische Komponente kommt ins Spiel, wenn es nicht lediglich 

um die Wahrung von Selbstbestimmung, sondern auch um die Förderung der 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung geht. Die Bildung von Autonomie bzw. Selbst-

bestimmung als Fähigkeit setzt – sofern sie nicht naturwüchsig in der Familie 

und weiteren diffusen Sozialbeziehungen erfolgt – ein Arbeitsbündnis voraus, 

in dem die Klient*innen sich mit Einsicht in dessen Notwendigkeit beteiligen. 

Die Professionalisierungsbedürftigkeit dieser Tätigkeit besteht nicht 

im Umgang mit widersprüchlichen Handlungsanforderungen im Spannungs-

feld von Schutz und Selbstbestimmung, denn dieses vermeintliche Spannungs-

feld erweist sich als Dosierungsproblem von Schutz und Zumutung von Bewäh-

rungsanforderungen, welches gar nicht widersprüchlich ist. Vielmehr besteht 

sie in der fallspezifischen Dosierung der Unterstützung im Rahmen des Arbeits-

bündnisses, in dem dann allerdings ein Umgang mit Komponenten wider-

sprüchlicher Sozialbeziehungen gefunden werden muss. Unsere Überlegungen 

lassen sich unserer Ansicht nach zum Teil auch auf das allgemeinere Problem 

der Vereinbarkeit von Hilfe und Kontrolle in der Sozialen Arbeit übertragen. 

Die Begriffe Hilfe und Kontrolle werden z. T. als widersprüchliche und 

schwer zu vereinbarende Handlungsorientierungen und damit als Professio-

nalisierungshindernis verstanden. Das mag auch so sein, wenn die Ziele von 
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Hilfe und Kontrolle nicht übereinstimmen, d. h. bezogen auf eine zu bewälti-

gende Handlungsherausforderung Unterstützung gewährt wird und gleichzei-

tig ein Kontrollhandeln stattfindet, das andere Ziele verfolgt oder zumindest 

im Hinblick auf die Ziele der Unterstützung nicht funktional ist, so dass Hilfe 

und Kontrolle nicht zu einer funktionalen Handlungslogik integriert werden 

können. 

Helfende und kontrollierende Tätigkeiten können aber auch zwei not-

wendige und aufeinander bezogene Arbeitsprinzipien im Arbeitsbündnis sein. 

Jede Form von Unterstützung bzw. Hilfe beinhaltet stets auch kontrollierende 

Aspekte (vgl. Becker-Lenz, 2005). Analog zur Dosierung von Schutz und Bewäh-

rungsanforderungen ist die angemessene Dosierung der Hilfe zu kontrollieren. 

Zu viel wäre schädlich, die Hilfe würde nicht mehr im Sinne einer Hilfe zur 

Selbsthilfe wirken, sondern die Klient*innen in Abhängigkeit halten oder diese 

sogar noch verschlimmern. Ebenso schädlich wäre zu geringe Hilfe, weil dann 

das Problem der Klient*innen nicht genügend effektiv bekämpft würde. Zu kon-

trollieren ist auch die Einhaltung der Regeln des Arbeitsbündnisses, insbeson-

dere die Mitwirkung der Klient*innen nach Massgabe ihrer Möglichkeiten. Ist 

ein Arbeitsbündnis hergestellt, besteht zwischen dieser Hilfe und diesen For-

men von Kontrolle kein Interessensgegensatz, jedenfalls nicht im Grundsatz, 

allenfalls können Differenzen in Bezug auf die angemessene Dosierung beste-

hen. Wird jedoch eine Form von Kontrolle ausgeübt, die dysfunktional von der 

Hilfe abgekoppelt ist und ganz anderen Zwecken als die Hilfe dient, dann ent-

steht in der Tat das oben erwähnte Spannungsfeld von Handlungsorientierun-

gen, die dem Interesse der Klient*innen dienen und solchen, die dies nicht tun. 

Die Sozialarbeiter*innen haben in diesem Fall tatsächlich zwei unterschiedli-

che Aufträge bzw. zwei unterschiedliche Mandate zu erfüllen. Beide Aufträge 

zu erfüllen, ist nur ausserhalb eines Arbeitsbündnisses möglich, dadurch ver-

liert indes die Hilfe ihre Logik der Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt daher – sofern 

der Auftrag als eine pädagogische Aufgabe identifiziert werden kann, die folg-

lich eine arbeitsbündnislogische Bearbeitung erfordert – keinen Widerspruch 

mehr zwischen unterschiedlichen ‹Mandaten›. Konstitutiv für eine gelingende 

Soziale Arbeit ist dann, im Rahmen eines einzigen Auftrages Arbeitsbündnisse 

zu initiieren, die angemessene Dosierungen zwischen den miteinander verbun-

denen Arbeitsprinzipien (Hilfe und Kontrolle) erlauben. 

Die grosse Bedeutung, die der Begriff des doppelten Mandates im 

Fachdiskurs der Sozialen Arbeit hat, deutet auf eine Professionalisierungspro-

blematik hin. Der Berufsstand ist offenkundig nicht in der Lage, Kontrollauf-

träge abzulehnen, die für die Hilfe nicht funktional sind. Hier wäre zu fragen, 

weshalb bestimmte Kontrollaufgaben – z. B. im strafrechtlichen Massnah-
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menvollzug – nicht von anderen Berufen wie der Polizei oder Sicher-

heitsdiensten wahrgenommen werden sollen, anstatt sie der Sozialen 

Arbeit aufzubürden (vgl. Becker-Lenz, 2010). Der Weg zu einer Pro-

fessionalisierung der Sozialen Arbeit müsste darin bestehen, für das 

Arbeitsbündnis dysfunktionale Ansinnen und Aufträge, die das Span-

nungsfeld von Hilfe und Kontrolle erst erzeugen, abzuwehren; Hilfe 

und Kontrolle bzw. Schutz und Zumutung als eine Frage der angemes-

senen Dosierung auf dem Weg zur Autonomieentwicklung im Rah-

men der Gestaltung eines Arbeitsbündnisses zu verstehen, darin die 

Kernaufgabe und Kernkompetenz der Sozialen Arbeit zu sehen und 

alle Aufgaben, die nicht zu diesem Kern gehören, z. B. wirtschaftli-

che Sozialhilfe, als nicht professionalisierungsbedürftige Anteile der 

Tätigkeit an andere Berufe abzugeben. Professionalisierungsbedürf-

tig ist gewissermassen nur der sozialpädagogische Kern der Sozialen 

Arbeit, wobei wir diesen Kern durchaus auch in denjenigen Feldern 

sichten, die – wie die Bewährungshilfe oder die Beistandstätigkeit – 

klassischerweise als Felder der Sozialarbeit angesehen werden.
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A n m e r k u n g e n
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gischen› unabhängig vom Lebensalter für 

die Förderung von Bildungs- und Autono-

misierungsprozessen und schliessen damit 

auch lose an die Überlegungen bspw. von 

Böhnisch (2023) zur ‹Sozialpädagogik der 

Lebensalter › an bzw. an die von Helsper 

(2021, S. 177ff.) entwickelten Überlegungen 

zur Einheit des Pädagogischen in verschie-

denen Lebensaltern. Ein nicht-paternalis-

tisches Verständnis von Pädagogik bildet 

geradezu den Kern der folgenden Überle-

gungen. Diese Überlegungen münden in 
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tifizierten Aufgaben im Feld der Sozialen 

Arbeit eine Bearbeitung im Modus eines 

Arbeitsbündnisses notwendig machen.

2	 «[Les mesures] préservent et favorisent 

autant que possible leur autonomie.»

3	 Giesinger (2020, S. 242) nennt drei Gründe, 

warum übermässige Kontrolle die Ent-

wicklung von Autonomie beeinträchtigt : 

Erstens werde freies Entscheiden und Han-

deln zu wenig eingeübt, zweitens wür-

den Verhaltensweisen möglicherweise nur 

deshalb gezeigt, weil diese als gewünscht 

erkannt werden, drittens könne Fremdbe-

stimmung auch dazu führen, dass die Ver-

antwortung für das eigene Handeln dauer-

haft an andere delegiert wird.

4	 Im naturwüchsigen pädagogischen Setting 

kann die Notwendigkeit einer stellvertre-

tenden Deutung des Wohls gut anhand der 

‹Zähneputzproblematik› veranschaulicht 

werden: Die Weigerung des Kindes, sich 

die Zähne zu putzen, stellt die Erziehungs-

berechtigten vor das Dilemma, entweder 

den Willen des Kindes zu respektieren, ihm 

damit jedoch längerfristig Schaden zuzu-

fügen, oder aber den Willen des Kindes 

nicht zu respektieren und stattdessen stell-

vertretend zu seinem Wohl zu entschei-

den, dass die Zähne trotzdem geputzt wer-

den müssen. Die Situation erhält damit 

den Charakter eines Zwangskontextes, wie 

er auch in der sozialpädagogischen Pra-

xis vorkommt. Eine angemessene Lösung 

besteht nun nicht darin, Gewalt anzuwen-

den, sondern – hier analog zur arbeits-

bündnislogischen Grundhaltung der Hilfe 

zur Selbsthilfe – einen Weg zu finden, wie 

das Kind trotz Widerstand zu geputzten 

Zähnen kommt. Das ist eine pädagogische 

Herausforderung, die im naturwüchsigen 
(Zwangs-)Setting vielerlei pragmatische, 

zuweilen auch problematische Lösun-

gen kennt (Rituale, Anreize, Belohnungen, 

Drohungen, Überreden, Aussitzen, etc.). 

Keine angemessene Lösung ist es jeden-

falls, dem Kind die Verantwortung für eine 

Entscheidung zu übertragen, die es im 

Nachhinein mit hoher Wahrscheinlichkeit 

als die falsche erkannt haben wird. 

5	 Der Begriff ‹Care› umfasst neben Pflege 

und Betreuung auch die Begriffsdimensio-

nen Fürsorge, Zuwendung und Sorgfalt. Er 

eignet sich daher u. E. gut, um die diffusen 

Beziehungsaspekte zu umschreiben, die 

für funktionierende Arbeitsbündnisse not-

wendig sind (zur Unterscheidung von dif-

fusen und spezifischen Sozialbeziehungen 

vgl. Oevermann 1996).

6	 «Auswirkungen politischer Steuerung auf 

die Organisationen und das professionelle 

Handeln in der Sozialen Arbeit» (2015–

2017, Leitung: Dr. Silke Müller-Hermann 

und Prof. Dr. Roland Becker-Lenz, SNF-

Projektnr. 156 531); «Preserving and Encou-

raging Self-Determination in Adult Protec-

tion» (2019–2022, Leitung: Prof. Dr. Roland 

Becker-Lenz, SNF-Projektnr. 185 624). Für 

beide Forschungsprojekte wurde Daten-

material aus unterschiedlichen Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörden bzw. 

aus den früheren Vormundschaftsbehör-

den mithilfe der Objektiven Hermeneutik 

ausgewertet. Der Fokus des erstgenann-

ten Projekts zielte auf die Frage, inwiefern 

die vom Gesetz vorgesehenen Handlungs-

spielräume genutzt und die geforderte 

interprofessionelle Praxis realisiert werden 

konnten. Zur Klärung dieser Frage dien-

ten ebenfalls rechtliche Grundlagen und 

Expert*inneninterviews. Im zweiten Pro-

jekt ging es um die vom Gesetz vorgese-

hene Förderung der Selbstbestimmung. 

Hierzu wurden rund 80 Falldossiers aus 

drei Zeiträumen und drei Kantonen ana-

lysiert. Die Ergebnisse wurden laufend in 

Zusammenarbeit mit einem Beirat gesi-

chert, der sich aus Vertreter *innen der 

erwachsenenschutzrechtlichen Praxis 

zusammensetzte.

7	 Es handelt sich bei allen Namen um 

Pseudonyme.

8	 Gemäss Statistik der KOKES handelt es 

sich nur bei rund jeder zehnten Beistand-

schaft um eine Begleitbeistandschaft. In 

der überwiegenden Mehrheit der Fälle 
(ca. 84%) wird eine Vertretungsbeistand-

schaft errichtet (vgl. KOKES, 2022), wobei 

diese Massnahme entweder mit oder ohne 

Entzug der Handlungsfähigkeit errichtet 

werden kann.
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